
Anwendung des § 31 Abs. 3 GymPO I (2009) 
(Prüfung/Anerkennung von WPO-Studienleistungen 

für den Übergang zur GymPO I) 

Übersicht über die Regelungen in den einzelnen Lehr amtsfächern 

Grundsätzliche Be-
reitschaft zur An-
wendung von § 31 

Abs. 3 GymPO I 
(vorbehaltlich der 

Einzelfallprüfungen)  

Lehramtsfach 

ja nein 

Bemerkungen 
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Biologie x  Alle Studierenden, die im Stu-
diengang Lehramt Biologie 
beginnen, beginnen nach 
GymPO I (2009) (Erstsemes-
ter, auch Erweiterungsfach mit 
Beifachanforderungen, Quer-
einsteiger). 

Studierende, die sich bereits 
im Lehramtsstudiengang Bio-
logie befinden, haben die Wahl 
nach alter oder neuer Prü-
fungsordnung. 

Ein Wechsel in die neue Prü-
fungsordnung für Studieren-
de in höheren Semestern ist 
möglich und wird unter-
stützt. 

Chemie x  Nur nach Einzelfallprüfung 
möglich. 

Deutsch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-

gen) 

x In den folgenden Ausnahmefäl-
len können Lehramtsstudie-
rende in ein höheres Fachse-
mester nach GymPO I (2009) 
eingestuft werden, wenn sie 
dies beantragen: 

1. wenn sie aufgrund eines 
Fachwechsels ihr neues 
zweites Hauptfach als Stu-
dienanfänger/innen studie-
ren (z. B. Deutsch + Biolo-
gie � Deutsch + Geschich-
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te); 

2. wenn sie aufgrund eines 
Studiengangwechsels (z. B. 
BA � Lehramt) Nachteile 
zu erwarten hätten, wenn 
sie nicht nach GymPO, 
sondern nach WPO ins hö-
here Fachsemester einge-
schrieben würden; 

3. wenn sie unter den Bedin-
gungen der WPO 2001 eine 
obligatorische Drei-Fächer-
Kombination studieren und 
in die GymPO I (2009) 
wechseln möchten, um dort 
in einer Zwei-Fächer-
Kombination studieren zu 
können. 

Wird ein Wechsel in die Gym-
PO I (2009) aus irgendeinem 
anderen als den o.g. Gründen 
beantragt, so entscheidet in 
erster Instanz der Prüfungs-
ausschuss (Prof. Felder, Prof. 
Mahlke, Dr. Isermann); der 
Antrag ist beim Gemeinsamen 
Prüfungsamt einzureichen. 

Englisch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-
gen zum 

Fach 
Deutsch) 

x vgl. Bemerkungen zum Fach 
Deutsch 
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Erziehungswissenschaft x   

Evangelische Theologie x   

Französisch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-
gen zum 

Fach 
Deutsch) 

x vgl. Bemerkungen zum Fach 
Deutsch 

Geographie x   

Geschichte x   

Griechisch x   

Informatik x   

Italienisch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-
gen zum 

Fach 
Deutsch) 

x vgl. Bemerkungen zum Fach 
Deutsch 

Kunstwissenschaft (Erwei-
terungsfach unter Beifach-
bedingungen) 

x   
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Latein x   

Mathematik x   

Musikwissenschaft (Erwei-
terungsfach unter Beifach-
bedingungen) 

x   

Philosophie/Ethik x 

(einge-
schränkt, 
vgl. Be-
merkun-

gen) 

 Auf Grund der angespannten 
Haushaltslage können im WS 
2010/11 nur die Erstsemes-
termodule für das Lehramt an-
geboten werden. Das Lehran-
gebot des Instituts sieht für das 
WS 2010/11 Lehramtsmodule 
für das 3. Semester ff. nicht 
vor. 

Vor der endgültigen Genehmi-
gung durch das Kultusministe-
rium können daher keine Lehr-
veranstaltungen für Umsteiger 
nach § 31 Abs. 3 GymPO I 
angeboten werden. 

Physik x   

Politikwissenschaft / Wirt-
schaftswissenschaft 

x  Hinweis:  In der Regel werden 
Leistungen im Bereich „Politi-
sche Wirtschaftslehre“, die am 
IPW erbracht wurden, nicht als 
Scheine in der Wirtschaftswis-
senschaft anerkannt. Zudem 
besteht die Orientierungsprü-
fung im Fach Politikwissen-
schaft / Wirtschaftswissen-
schaft aus zwei Teilen – einem 
politikwissenschaftlichen und 
einem wirtschaftswissenschaft-
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lichen Teil; der politikwissen-
schaftliche Teil kann in der 
Regel durch die erfolgreiche 
Teilnahme am Seminar „Ein-
führung in die Politische Wis-
senschaft“ anerkannt werden, 
der wirtschaftswissenschaftli-
che Teil ist – ggf. unter Verlän-
gerung der Orientierungsprü-
fungsfrist – noch zu erbringen. 

Russisch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-
gen zum 

Fach 
Deutsch) 

x vgl. Bemerkungen zum Fach 
Deutsch 

Spanisch x 

(nur in 
Ausnah-
mefällen, 
vgl. Be-
merkun-
gen zum 

Fach 
Deutsch) 

x vgl. Bemerkungen zum Fach 
Deutsch 

Sport x   

 


